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aufgeschlossene Grundhaltung zum Thema gab und 
gibt. Deshalb wundert mich das Zögern der letzten 
und der aktuellen Landesregierung wirklich sehr. 

Zentral wird sein, auf die Bedarfe der Kommunen 
und ihrer Institutionen finanziell und personell einzu-
gehen, um dieses Instrument effektiv nutzbar zu ma-
chen. Einen Satz dazu finden wir morgen unter dem 
TOP 3. Ich bin sehr gespannt, wie die konkreten 
Pläne aussehen werden. 

Dem vorliegenden Antrag stimmen wir zu. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Weng. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat jetzt Meral Thoms das Wort. Es ist ihre 
erste Rede in diesem Hohen Hause. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Meral Thoms (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind 
mittlerweile – das wissen wir alle – im dritten Jahr der 
Pandemie. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz 
liegt bei rund 300, aber die Dunkelziffer in NRW – da 
sind sich alle Expertinnen und Experten einig – ist 
deutlich höher. 

Ganz klar ist – das haben wir eben schon gehört –: 
Wir brauchen bessere Datenquellen, um das Infekti-
onsgeschehen bei uns in NRW und im Verbund gut 
und präzise einschätzen zu können. Hier kommt das 
Abwassermonitoring ins Spiel. Es hat den großen 
Vorteil, dass bereits mehrere Tage vor den ersten 
Krankheitssymptomen Coronaviren im Abwasser 
nachweisbar sind. Umgekehrt deutet die Abwesen-
heit des Virus im Abwasser darauf hin, dass weniger 
Infektionsgefahr besteht. 

Wichtig ist auch: Im Abwasser wird das Erbgut der 
Viren nachgewiesen. Das heißt, die Viren leben nicht 
mehr, vom Abwasser geht keine Infektionsgefahr 
aus. Das muss man wissen. 

Ja, wir sind uns alle einig: Abwassermonitoring hat 
sehr viele Vorteile. Infektionsherde können sehr früh 
und regional – das haben wir eben schon gehört – 
sehr differenziert erfasst werden, viel früher als mit 
den Inzidenzen des RKI. Das Abwassermonitoring 
funktioniert unabhängig von den Tests der Bevölke-
rung. Auch ganz wichtig: Neue COVID-19-Varianten 
und deren Verbreitung können sehr frühzeitig er-
kannt werden. 

Wir Grünen – das möchte ich hier betonen – haben 
das Potenzial des Abwassermonitorings schon sehr 
früh erkannt. So haben wir einen entsprechenden 
Antrag bereits im Juni 2021 hier ins Plenum einge-
bracht. An dieser Stelle können wir festhalten: 

Damals hat die FDP, die heute den Antrag einbringt, 
unserem Antrag leider nicht zugestimmt. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Wir begrüßen ganz ausdrücklich die Pläne der Bun-
desregierung zur Ausweitung und zur Weiterentwick-
lung des Abwassermonitorings im aktuellen Entwurf 
des Infektionsschutzgesetzes. Seit Februar 2022 – 
wir haben es eben gehört – läuft ein großes Bunde-
spilotprojekt in 20 Städten und Kommunen, um ein 
Abwassermonitoring aufzubauen. Darunter sind drei 
NRW-Städte oder -Kommunen: Köln, Bonn und 
Dinslaken. Das Pilotprojekt läuft nicht mehr lange, 
nur noch bis Februar 2023. 

Am Rande sei erwähnt: Jetzt schon nehmen 16 Stand-
orte in NRW am Abwassermonitoring teil. Hiermit de-
cken wir heute schon knapp 30 % der Bevölkerung 
ab. 

Vor einer jetzt geforderten kurzfristigen flächende-
ckenden Ausweitung dieses Bundespiloten oder ei-
ner Ausweitung in NRW steht noch die Klärung wich-
tiger methodischer Fragen. So mangelt es an der 
Vergleichbarkeit der Proben in unterschiedlichen Ge-
bieten und Kläranlagen. Man muss sich fragen: Wel-
che Standards brauchen wir überhaupt für die Quali-
tät der Probenentnahme, für die Laboranalyse und fi-
nal für die Datenauswertung? Wie können wir – auch 
das haben wir eben gehört – Starkwetterereignisse 
wie Regen in die Dateninterpretation einfließen las-
sen? 

Wichtig ist ebenso: Was machen wir eigentlich mit 
den Ergebnissen des Abwassermonitorings? Welche 
politischen Schlüsse werden wir daraus ziehen, 
wenn die Inzidenzen deutlich höher sind? 

Kurz: Der Bundespilot ist auch eine Evaluierung des 
Abwassermonitorings. Er ist eine Prüfung auf Mach-
barkeit, Nutzen und Verstetigung. Ein unabgestimm-
tes Vorpreschen aus NRW in Form eines Vorstoßes 
kann zu Einbußen in der Datenqualität bzw. am Ende 
zur fehlenden länderübergreifenden Vergleichbar-
keit, zu einem erhöhten Aufwand führen. Es kann zu 
Doppelarbeiten kommen, und – ganz klar – auch zu 
Unsicherheiten in Bezug auf die Interpretation der Er-
gebnisse. 

Wir sind uns alle einig: Das Abwassermonitoring ist 
eine sehr wichtige Datenquelle und schon heute ein 
grobes Frühwarnsystem im Katalog unserer Sys-
teme. Es ist für uns in eine Gesamtstrategie zur Be-
kämpfung von Corona eingebettet, über die wir mor-
gen hier debattieren werden. 

Zudem sollten wir die Neufassung des Infektions-
schutzgesetzes auf Bundesebene erst mal abwarten 
und dann im Anschluss überlegen: Welche Auswir-
kungen kann dies für die Landesförderung in NRW 
haben? 
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So sehr ich das Abwassermonitoring befürworte und 
mir den Ausbau wünsche, ist ein unabgestimmter 
Schnellschuss aus NRW nicht zielführend. Aus die-
sem Grund lehnen wir den Antrag ab. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz:  
Herzlichen Dank, liebe Kollegin Thoms. An dieser 
Stelle noch mal  herzlichen Glückwunsch zu Ihrer  
ersten Rede. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 


	Nordrhein-Westfalen Plenarprotokoll 18/5

